
Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V.
Zimmerstraße 26/27 | D-10969 Berlin | www.dgvn.de

U N  B A S I S - I N F O R M AT I O N E N  4 0
Der Schutz der Menschenrechte ist eine 

der wichtigsten Aufgaben der Vereinten Natio-
nen (UN). Menschenrechte stehen allen von Ge-
burt an zu – unabhängig von der Hautfarbe, dem 
Geschlecht, der Sprache oder Anschauung. Seit 
der Gründung der Vereinten Nationen haben die 
Mitgliedstaaten den Schutz dieser Rechte in Ver-
trägen verankert. Der Menschenrechtsschutz auf 
dem Papier ist allerdings wesentlich weiter fort-
geschritten als in der Wirklichkeit. Die Globali-
sierung, die Bewältigung des Klimawandels oder 
der Kampf gegen den Terror veranschaulichen 
die Herausforderungen, denen sich die Vereinten 
Nationen in Zukunft aus menschenrechtlicher 
Sicht stellen müssen. Diese Dokumentation be-
schäftigt sich mit den grundlegenden internatio-
nalen Rechtsinstrumenten der Menschenrechte 
und gibt einen Überblick über die menschen-
rechtlichen Akteure und Zusammenhänge im 
Rahmen der Vereinten Nationen.

Menschenrechte und 
Vereinte Nationen

November 2007: Ein pakistanischer Anwalt wird von Zivilstreifen ab-
geführt, nachdem er gegen die willkürliche Verhaftung von zahlrei-
chen Menschenrechtsaktivisten demonstriert hat. In allen Ländern der 
Welt werden Menschen in ihren Rechten verletzt. Sie treten mit nati-
onaler und internationaler Unterstützung für die Verwirklichung ihrer 
Rechte ein. Foto: Reuters

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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ȘȘVerbot der Sklaverei
ȘȘPersönliche Freiheit und Sicherheit
ȘȘGedanken-, Religions-, und Meinungsfreiheit
ȘȘVersammlungs- und Vereinigungsfreiheit
ȘȘGleichheit vor dem Gesetz
ȘȘRecht auf ein faires Gerichtsverfahren

Menschenrechte der zweiten Generation bezeichnen die 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrech-
te (WSK-Rechte), die im Zuge der Industrialisierung im 19. 
Jahrhundert konkreter ausgestaltet wurden. Normiert wurden 
sie im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (Sozialpakt), der unter anderem folgende 
Rechte schützt:

ȘȘRecht auf Arbeit
ȘȘRecht auf soziale Sicherheit
ȘȘRecht auf Nahrung
ȘȘRecht auf angemessene Unterkunft
ȘȘRecht auf Gesundheit
ȘȘRecht auf Bildung

Die Menschenrechte der dritten Generation sind relativ jun-
ge Rechte und beziehen sich auf abstraktere Forderungen wie

ȘȘRecht auf Entwicklung
ȘȘRecht auf eine lebenswerte Umwelt
ȘȘRecht auf Frieden
ȘȘRecht auf Selbstbestimmung

Die stärksten Befürworter dieser Generation von Rechten sind 
die Entwicklungs- und Schwellenländer. Die Afrikanische 
Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker ist 
eines der wenigen Dokumente, welche die Rechte der dritten 
Generation (auch kollektive Menschenrechte genannt) enthält. 

Was sind Menschenrechte?

Im Gegensatz zu den nationalen Grundrechten sind Men-
schenrechte universell – das heißt, sie sind für alle Menschen 
gültig – und in internationalen Verträgen festgeschrieben. Der 
Staat muss diese Rechte gewährleisten und auch dafür sor-
gen, dass der Einzelne diese einklagen kann. Menschenrechte 
sind somit in erster Linie Verpflichtungen des Staates gegen-
über einzelnen Personen. Der Staat darf die Menschenrechte 
nur in ganz wenigen Fällen einschränken, zum Beispiel wenn 
die öffentliche Sicherheit oder die Volksgesundheit gefährdet 
sind (Artikel 21 des Zivilpaktes). Bestimmte Menschenrechte, 
wie das Folterverbot und das Verbot der Sklaverei, dürfen aber 
unter keinen Umständen eingeschränkt werden. Allerdings 
messen Regierungen aufgrund religiöser oder kultureller Un-
terschiede bestimmten Rechten unterschiedliche Bedeutung 
zu. So wird zum Beispiel dem Recht auf Religionsfreiheit oder 
dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung in manchen Län-
dern ein niedrigerer Stellenwert eingeräumt als in anderen. 
Mit dem Beitritt zu internationalen Menschenrechtsverträgen 
verpflichten sich Regierungen, die Menschenrechte zu schüt-
zen und unterwerfen sich einer Kontrolle durch die sogenann-
ten Vertragsorgane.

Man unterscheidet drei Generationen von Menschenrechten:
Als Menschenrechte der ersten Generation werden die bür-
gerlichen und politischen Rechte bezeichnet. Zentrales Doku-
ment ist der Internationale Pakt über bürgerliche und poli-
tische Rechte (Zivilpakt). Seine Normen haben sich im Laufe 
einer jahrhundertelangen Entwicklung von Rechtsstaatlichkeit 
und Demokratie herausgebildet. Zu ihnen zählen zum Beispiel

ȘȘRecht auf Leben
ȘȘVerbot der Folter
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http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar2200-a-ii-dbgbl.pdf
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Auf globaler Ebene gab es einige Bemühungen, diese Grup-
penrechte in internationale Verträge aufzunehmen – jedoch 
mit mäßigem Erfolg. 1986 verabschiedete die Generalver-
sammlung eine Erklärung zum Recht auf Entwicklung (siehe 
Resolution A/RES/41/128), die aber im Gegensatz zu Verträ-
gen rechtlich nicht bindend ist. Auch auf der Wiener Welt-
menschenrechtskonferenz 1993 wurde das Recht auf Entwick-
lung bestätigt und als ein individuelles und unveräußerliches 
Recht beschrieben (Resolution A/CONF.157/23). Im inter
amerikanischen und afrikanischen Menschenrechtsschutzsys-
tem sind diese kollektiven Rechte sogar einklagbar, auf inter-
nationaler Ebene ist es bis dahin noch ein weiter Weg.

Die einzelnen Menschenrechte werden von den Staaten sehr 
unterschiedlich bewertet. Zu Zeiten des Kalten Krieges waren 
die westlichen Staaten die Fürsprecher der bürgerlichen und po-
litischen Rechte. Die sozialistischen Staaten und Entwicklungs-
länder machten sich vor allem für die wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Menschenrechte (WSK) stark. Bislang können 
sich Personen lediglich über Verletzungen der bürgerlichen und 
politischen Rechte bei den entsprechenden UN-Organen be-
schweren. Seit dem Ende des Ost-West-Konflikts gewinnen die 
WSK-Rechte aber an Bedeutung – auch auf institutioneller Ebe-
ne. Ein Beschwerdeverfahren ist kurz vor Inkrafttreten, und der 
Grundsatz der gegenseitigen Abhängigkeit und Gleichwertigkeit 
von Menschenrechten der ersten und zweiten Generation wird 
auch in der Rechtspraxis der Vereinten Nationen umgesetzt.

Grundlegende Rechtsinstrumente

Schon immer haben Menschen auf allen Kontinenten für eini-
ge der genannten Rechte gekämpft. Der Schutz fundamentaler 

Freiheitsrechte wurde schon vor der Gründung der Vereinten 
Nationen in Verträgen niedergeschrieben. Die Amerikanische 
Unabhängigkeitserklärung von 1776, die Französische Er-
klärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 und auch 
die amerikanische Bill of Rights von 1791 legten grundlegen-
de Rechte fest, die jedem Menschen von Natur aus zustehen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg und den Gräueltaten des Natio-
nalsozialismus sind unter dem Dach der Vereinten Nationen 
eine Vielzahl von internationalen Vereinbarungen zum Schutz 
der Menschenrechte entstanden.

In der Charta der Vereinten Nationen verpflichten sich die 
Staaten unter anderem, die Achtung vor den Menschenrech-
ten zu fördern und zu festigen. Damit wurde 1945 die Grund-
lage für alle folgenden Verträge im Menschenrechtsschutz ge-
schaffen. 1946 wurde die Menschenrechtskommission (MRK) 
etabliert und mit der Formulierung eines umfassenderen Do-
kuments beauftragt. Umstritten war jedoch, ob dieses nur aus 
einer unverbindlichen Erklärung oder aus einer Konvention 
mit rechtsverbindlicher Kraft bestehen sollte.

1948 wurde zunächst die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte (AEMR) von der Generalversammlung ange-
nommen. Erst knapp zwei Jahrzehnte später gelang eine ver-
bindliche, rechtliche Normierung. Bedingt durch den Kalten 
Krieg sowie die unterschiedlichen Interessenlagen der Indus-
trie- und Entwicklungsländer war die Staatengemeinschaft 
lange blockiert und konnte sich nicht auf einen gemeinsamen 
Vertrag einigen. 1966 wurden deshalb zwei Dokumente verab-
schiedet: der Internationale Pakt über bürgerliche und politi-
sche Rechte (Zivilpakt) und der Internationale Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt). Bis zum 
Inkrafttreten des Zivil- und des Sozialpaktes 1976 blieb die 

AEMR daher das einzige umfassende UN-Menschenrechts-
dokument. Einige Garantien der AEMR, zum Beispiel das 
Folterverbot, haben heute völkerrechtlichen Charakter, das 
heißt: Obwohl die AEMR „nur“ eine Erklärung ist, fühlen sich 
alle Staaten daran gebunden. Sie bezeichnet und inspiriert bis 
heute weitgehend die Normierung des internationalen, regio-
nalen und nationalen Menschenrechtsschutzes. Die Europä-
ische Menschenrechtskonvention (1950) beruht ebenso auf 
den Grundsätzen der AEMR wie die Amerikanische Men-
schenrechtskonvention (1969) oder die Afrikanische Charta 
der Menschenrechte und der Völker (1981). Die weitreichen-
de Liste von Menschenrechten in der AEMR führte auf UN-
Ebene zu einer Reihe von zusätzlichen völkerrechtlich ver-
bindlichen Abkommen. Mit der Ratifizierung dieser Verträge 

Wirtschaftliche, soziale und kulturelle  
Rechte bald einklagbar 
Individualbeschwerdeverfahren für den Sozialpakt endlich beschlossen

Jahrzehntelang konnten sich Einzelpersonen lediglich über 
die Verletzung ihrer bürgerlichen und politischen Rechte bei 
den Vereinten Nationen beschweren. Die Lobbyarbeit einiger 
Regierungen und der Zivilgesellschaft weltweit führten letzt-
endlich dazu, dass sich die Mitgliedstaaten des Menschen-
rechtsrates im Juni 2008 auf ein Fakultativprotokoll zum Sozi-
alpakt geeinigt (Res. A/HRC/8/L.2) haben. Staaten, die dieses 
Protokoll ratifizieren, erkennen die Kompetenz des Ausschus-
ses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte an, Be-
schwerden von Einzelpersonen entgegenzunehmen, die sich 
in ihren Rechten gemäß des Sozialpaktes (z.B. Recht auf Bil-
dung) verletzt fühlen. Auch ein Staatenbeschwerdeverfah-
ren (ein Staat beschuldigt einen anderen Staat) wird möglich 
sein. Das Fakultativprotokoll wurde am 10. Dezember 2008 
von der UN-Generalversammlung verabschiedet und wird drei 
Monate nach der Ratifizierung durch den zehnten Mitglied-
staat in Kraft treten. Der Prozess ist schleppend, bislang ha-
ben erst drei Staaten ratifiziert. Deutschland ist nicht dabei.

http://www.unesco-phil.uni-bremen.de/dokumente/UNO/Recht%20auf%20Entwicklung.htm
http://www.ub.fu-berlin.de/service_neu/ubpubl/mitarbeiter/dbe/UDHR60/Vienna_declaration.pdf
http://chnm.gmu.edu/declaration/german1.html
http://chnm.gmu.edu/declaration/german1.html
http://www.verfassungen.eu/f/fverf91-i.htm
http://www.verfassungen.eu/f/fverf91-i.htm
http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html
http://www.unric.org/html/german/pdf/charta.pdf
http://www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html
http://www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/F45A65CD-38BE-4FF7-8284-EE6C2BE36FB7/0/GER_CONV.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/F45A65CD-38BE-4FF7-8284-EE6C2BE36FB7/0/GER_CONV.pdf
http://www.cidh.org/Basicos/English/Basic3.American Convention.htm
http://www.cidh.org/Basicos/English/Basic3.American Convention.htm
http://www.dadalos.org/deutsch/Menschenrechte/Grundkurs_MR2/Materialien/dokument_7.htm
http://www.dadalos.org/deutsch/Menschenrechte/Grundkurs_MR2/Materialien/dokument_7.htm
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verpflichten sich Staaten, die Normen innerstaatlich umzuset-
zen und sich einer internationalen Kontrolle zu unterziehen. 
Mit wenigen Ausnahmen wurden die bisherigen Verträge von 
Deutschland unterzeichnet und ratifiziert (siehe Tabelle auf 
Seite 2).
Die Erfüllung der Menschenrechtsverträge wird nach einem 
einheitlichen Grundmuster überprüft: Jeder Vertrag verfügt 
über einen Ausschuss (Vertragsorgan), der sich aus unab-
hängigen Experten zusammensetzt. Der Ausschuss ist für die 
Überprüfung der Einhaltung der Vertragspflichten durch die 
Staaten zuständig. Dafür stehen den Ausschussmitgliedern 
drei Mechanismen zur Verfügung:
- Staatenberichtsverfahren
- Individualbeschwerdeverfahren
- Staatenbeschwerdeverfahren.

Im Staatenberichtsverfahren weisen die Vertragsstaaten mithil-
fe obligatorischer Berichte nach, inwieweit sie ihren Pflichten 
nachkommen und geeignete Maßnahmen ergreifen, die zur 
Umsetzung des Übereinkommens notwendig sind. Das Staa-
tenberichtsverfahren ist eines der zentralen Überprüfungs-
mechanismen des internationalen Menschenrechtsschutzes, 
da die Regierungen gezwungen sind, alle drei bis vier Jahre 
Rechenschaft über die nationale Menschenrechtspolitik ab-
zulegen. Im Dialog mit den Regierungen werden diese Staa-
tenberichte von den Ausschüssen um so genannte „Schlussfol-
gerungen“ beziehungsweise „Empfehlungen“ ergänzt und der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Doch auch dieses Verfah-
ren ist in seiner Wirksamkeit nur begrenzt: Jeder Ausschuss 
verfügt zwar über eine Art moralische Überwachungsfunkti-
on, hat darüber hinaus aber keine Rechtssetzungsgewalt. Ei-
nige Staaten kommen ihrer Berichtspflicht, aus Mangel an po-
litischem Willen oder Kapazitäten, nicht oder nur verspätet 

nach. Darüber hinaus ist in den Staaten-
berichten wenig Eigenkritik zu finden. 
Umso wichtiger werden deshalb die so 
genannten Schattenberichte. Diese wer-
den von Nichtregierungsorganisationen 
(NGO) erstellt und beinhalten zusätzli-
che kritische Informationen zur Men-
schenrechtsbilanz des zu überprüfenden 
Staates.

Das Individualbeschwerdeverfahren re-
gelt die Prüfung der Beschwerden von 
Einzelpersonen, die sich gemäß dem 
entsprechenden Vertrag in ihren Rech-
ten verletzt fühlen. Eine solche Be-
schwerde ist allerdings nur möglich, 
wenn der beschuldigte Staat dem Individualbeschwerdever-
fahren explizit zugestimmt hat. Die Kinderrechtskonvention 
(KRK) verfügt bisher über kein Individualbeschwerdeverfah-
ren. Im Dezember 2011 hat die UN-Generalversammlung ein 
neues Fakultativprotokoll zur KRK beschlossen, das ein Indi-
vidualbeschwerdeverfahren enthält. Für den Sozialpakt wurde 
dieses im Dezember 2008 beschlossen (siehe Kasten). Die Ent-
scheidungen der Vertragsorgane sind lediglich Empfehlungen 
an den beschuldigten Staat und öffentlich zugänglich.

Das Staatenbeschwerdeverfahren erlaubt dem Vertragsaus-
schuss die Entgegennahme und Prüfung von Beschwerden 
eines Staates, der einen anderen Vertragsstaat der Nichtein-
haltung des Vertrages bezichtigt. Auch hier ist die explizite 
Zustimmung des Staates zum Beschwerdeverfahren notwen-
dig. Bisher gab es keine Beschwerden dieser Art. Deshalb ist 
dieses Verfahren noch nie angewendet worden.

Im Jahr 2006 wurden zwei weitere Abkommen zum Schutz 
der Menschenrechte angenommen: Das Übereinkommen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen garan-
tiert den vollen Genuss der Menschenrechte durch Menschen 
mit Behinderungen und ihre aktive Teilnahme am politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben. Nach der 
Verabschiedung durch die Generalversammlung im Dezem-
ber 2006 ist die Konvention mit der 20. Ratifizierung am 3. 
Mai 2008 in Kraft getreten. Das Internationale Übereinkom-
men zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlas-
sen, das ebenfalls im Dezember 2006 durch die Generalver-
sammlung verabschiedet wurde, trat zwei Jahre später, am 
23.12.2010 in Kraft. Die Konvention greift eine Problematik 
auf, mit der mittel- und südamerikanische Staaten aufgrund 
ehemaliger Militärdiktaturen bis heute konfrontiert sind. Aber 
auch unter dem Deckmantel des „Krieges gegen den Terror“ 
praktizieren heute einige Staaten das so genannte Verschwin-

Der Sitzungssaal des Menschenrechtsrats in Genf.   Foto: UN Photo

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/menschenrechtsabkommen/kinderrechtskonvention-crc.html#c1746
http://www.un.org/Depts/german/gv-61/band1/ar61106.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-61/band1/ar61106.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/CPED/cped_de.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/CPED/cped_de.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/CPED/cped_de.pdf
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denlassen. Darunter versteht man die Festnahme, Haft oder 
Entführung durch Staatsagenten oder mit Duldung durch den 
Staat. Hinzu kommt die staatliche Weigerung, diesen Frei-
heitsentzug zu bestätigen. Den betroffenen Personen wird 
meist jeglicher Rechtsschutz entzogen. Mit der Konvention 
wird nicht nur der Vertragsstaat verpflichtet, diese Praktiken 
unter Strafe zu stellen, sondern auch dazu aufgefordert, sei-
ner Informationspflicht, der Pflicht zum Rechtsschutz und zur 
Wiedergutmachung nachzukommen.

Die Menschenrechtskommission

Die UN-Menschenrechtskommission (MRK) wurde im Juni 
2006 durch den Menschenrechtsrat abgelöst. 60 Jahre lang 
war sie das wichtigste Gremium im Menschenrechtsschutz der 
Vereinten Nationen. Unter ihrem Dach schufen die Staaten 
grundlegende Standards in Form der Menschenrechtsverträge. 
Die Unterkommission als beratendes Expertengremium spiel-
te bei der Entwicklung dieser Standards eine maßgebliche Rol-
le. Mit dem vertraulichen 1503-Verfahren konnten Einzelper-
sonen direkt Beschwerden an die Kommission richten – ein 
absolutes Novum und bis heute eine große Errungenschaft. 
Die Entwicklung und Etablierung der Sondermechanismen 
und der Berufung von Sonderberichterstattern ist einer der 
weiteren großen Verdienste der Menschenrechtskommission. 
Da die MRK als politisches Gremium naturgemäß aus Staa-
tenvertretern bestand, lief die Kommission Zeit ihres Beste-
hens Gefahr, politisch instrumentalisiert zu werden. Doppelte 
Standards waren ebenso an der Tagesordnung wie Handlungs-
blockaden zugunsten einzelner Staaten. Diese Entwicklun-
gen führten zu einem Glaubwürdigkeitsverlust und letztend-
lich dazu, dass die Kommission ihr Mandat und ihre Existenz 

nicht mehr begründen konnte. Ein neues Organ sollte mehr 
Effizienz zeigen und sich der Umsetzung der bestehenden Me-
chanismen widmen. Aber auch dieses ist für einen wirklichen 
Neuanfang und die Abkehr von bisherigen Verhandlungsmus-
tern auf den politischen Willen der Regierungen angewiesen.

Der Menschenrechtsrat

Gemäß Resolution A/RES/60/251 beschloss die UN-General-
versammlung am 15. März 2006 die Einrichtung eines Men-
schenrechtsrats (MRR). Gegen die Einführung des Rates 
stimmten die Marshallinseln, Palau und Israel sowie die USA,  
die inzwischen aber Mitglied des Gremiums sind. Der dama-
lige UN-Generalsekretär Kofi Annan bezeichnete die Resolu-
tion als einen „historischen Schritt“, der den Vereinten Na-
tionen die längst überfällige Chance böte, einen Neuanfang 
in ihrem Einsatz für die Menschenrechte zu wagen. Mit der 
Gründung gingen auch die Auflösung der Menschenrechts-
kommission und die Übergabe aller anstehenden Entschei-
dungen an die konstitutierende Sitzung des Menschenrechts-
rates einher, die am 19. Juni 2007 begann. Damit wurden eine 
Vielzahl von Veränderungen – insbesondere struktureller Art 
– gegenüber der Menschenrechtskommission in Gang gesetzt.

Neben der Ausarbeitung neuer Menschenrechtsinstrumen-
te hat der Menschenrechtsrat die Aufgabe, die Lage der Men-
schenrechte weltweit zu beobachten und mit Resolutionen 
oder der Berufung von Sonderberichterstattern auf länder- 
und themenspezifische Menschenrechtsproblematiken auf-
merksam zu machen. Der Rat setzt sich aus 47 Mitgliedern 
zusammen. Eine veränderte Zusammensetzung hat das Ge-
wicht der westlichen und der lateinamerikanischen Regional-

gruppe im Vergleich zur ehemaligen Kommission deutlich 
verringert. Mit dem neuen Proporz wird nicht nur den Bevöl-
kerungszahlen in den jeweiligen Regionen wesentlich besser 
Rechnung getragen. Auch sind alle Staaten gezwungen, neue 
Koalitionen einzugehen. Immer wieder wurde zu Zeiten der 
Kommission kritisiert, dass auch Länder mit einer schlech-
ten Menschenrechtsbilanz Mitglieder werden und somit an 
den Entscheidungen teilhaben können. Die Mitgliedschaft 
im Menschenrechtsrat steht grundsätzlich allen Staaten offen. 
Eine entscheidende Neuerung gegenüber der MRK ist aller-

Sitzverteilung im  
UN-Menschenrechtsrat

http://www.un.org/depts/german/gv-60/band3/ar60251.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/membership.htm
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dings die Möglichkeit, Mitglieder des Rates bei gravierenden 
Menschenrechtsverstößen auszuschließen. Im Falle Libyens 
machte die UN-Generalversammlung am 1. März 2011 von 
dieser Möglichkeit erstmals Gebrauch.

Die Mitglieder des Menschenrechtsrates werden in gehei-
mer Abstimmung mit der absoluten Mehrheit der Stimmen 

der Generalversammlung für drei Jahre gewählt. Eine einma-
lige Wiederwahl ist möglich. Die erste Wahl fand am 9. Mai 
2006 statt. Deutschland wurde eines der ersten Mitglieder des 
neuen Gremiums. Im Vorfeld der Wahl geben die Kandidaten 
Wahlversprechen (pledges) ab, in denen sie sich verpflichten, 
Menschenrechtsprobleme im eigenen Land anzugehen, nati-
onale Gesetzgebung voranzutreiben oder bestimmte interna-

tionale Menschenrechtsverträge zu unterzeichnen. Im Falle 
einer erfolgreichen Kandidatur sind diese Zugeständnisse ein 
wirkungsvolles Instrument für die Zivilgesellschaft, um an die 
Verpflichtungen des Staates zu appellieren.

Der Menschenrechtsrat trifft sich mindestens 10 Wochen pro 
Jahr, verteilt auf drei Tagungen. Somit wird gewährleistet, dass 
der Rat zeitnah auf kritische Situationen reagieren kann. Dies 
wird zusätzlich durch die Möglichkeit von Sondertagungen 
unterstützt: So wurde beispielsweise in einer Sondertagung 
vom 2. Oktober 2007 das gewaltsame Vorgehen der Militär-
junta gegen friedliche Demonstranten in Myanmar einstim-
mig verurteilt und eine entsprechende Untersuchung ge-
fordert. Weitere Sondersitzungen beschäftigten sich mit der 
Menschenrechtslage in Darfur, in Libanon und in den besetz-
ten palästinensischen Gebieten sowie den steigenden Preisen 
für Nahrungsmittel und der damit verbundenen Hungerkrise.
Bisher ist der Menschenrechtsrat ein Nebenorgan der General-
versammlung. Er hat sich im Jahre 2011, fünf Jahre nach sei-
ner Gründung, einer erneuten Prüfung durch die Generalver-
sammlung unterzogen. In diesem Zusammenhang erörterte der 
damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan in seinem Bericht In 
größerer Freiheit (A/59/2005) auch die Idee einer Aufwertung 
des UN-Menschenrechtsrats zu einem Hauptorgan der Ver-
einten Nationen – ähnlich dem Sicherheitsrat oder dem Wirt-
schafts- und Sozialrat. Inwiefern sich diese Vision in den kom-
menden Jahren umsetzen lässt, bleibt jedoch abzuwarten.

Das Gremium steht mitunter in der Kritik, wenn Staaten mit 
einer fragwürdigen Menschenrechtspraxis Mitglied werden 
oder einseitige Beschlüsse getroffen werden. Israel sieht sich 
zum Beispiel  mit unverhältnismäßig vielen Verurteilungen 
durch den Rat konfrontiert, meist eingebracht von Mitglie-

Nach Jahrzehnten der Unterdrückung und der Tyrannei erhoben sich Anfang 2011 in zahlreichen arabischen Ländern die Völker, um für die Ver-
wirklichung ihrer bürgerlichen und politischen Freiheiten sowie für die Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse im Zuge einer Demokratisierung ihrer 
Staatensysteme zu kämpfen. Der Tahrir-Platz in Kairo wurde dabei zu  einem Symbol des Mutes und des Stehvermögens der ägyptischen Massen-
bewegung gegen die repressive, gewaltsame Politik des despotischen Regimes Mubaraks und zum Vorbild  für die aufbegehrenden Tendenzen in 
weiteren arabischen Staaten. Das Foto zeigt den von tausenden Demonstranten besetzten Tahrir-Platz am 11. Februar.  Foto: Ahmed Hayman Hafez

http://www.un.org/depts/german/gv-65/band3/ar65265.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/country,,,RESOLUTION,MMR,,470b4e912,0.html
http://www.unhcr.org/refworld/country,,,RESOLUTION,MMR,,470b4e912,0.html
http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/PUBLIKATIONEN/Blaue_Reihe/BL_90.pdf
http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/PUBLIKATIONEN/Blaue_Reihe/BL_90.pdf
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dern der Organisation der Islamischen Zusammenarbeit. Die 
gleichzeitige Verurteilung palästinensischer Menschenrechts-
verletzungen wird dagegen häufig abgelehnt. Zugleich ver-
hindert deren Stimmgewicht regelmäßig Anträge gegen ihre 
eigenen Mitgliedstaaten, beispielsweise Usbekistan oder Iran. 
Auch Russland und China wird vorgeworfen, eine einseitige 
und unausgewogene Politik im Rat zu betreiben, da sie sich 
regelmäßig den Verurteilungen Israels anschließen, in ande-
ren Fällen aber autoritäre Regime wie Myanmar oder Sudan 
in Schutz nehmen. Als im Februar 2011 allerdings der Aus-
schluss Libyens aus dem Rat zur Debatte stand, bewiesen die 
Mitglieder Einigkeit und sprachen sich einstimmig dafür aus.

Eine der entscheidenden Neuerungen des Menschenrechtsra-
tes ist die Einführung eines Universellen Periodischen Über-
prüfungsverfahrens (Universal Periodic Review, UPR). Damit 
werden alle UN-Mitgliedstaaten regelmäßig auf die menschen-
rechtliche Situation in ihrem Land überprüft. Prüfkriterien sind 
unter anderem die UN-Charta, die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte, die vom zu überprüfenden Staat ratifizierten 
Menschenrechtsübereinkommen sowie eventuelle Absichtser-
klärungen des Staates zur Kandidatur für den MRR. Grundlage 
des Überprüfungsverfahrens sind drei Berichte. Der sogenann-
te Staatenbericht wird von dem zu überprüfenden Staat selbst 
vorgelegt und stellt die nationale Menschenrechtslage und die 
Einhaltung der eingegangenen Menschenrechtsverpflichtungen 
dar. Ein weiterer Bericht enthält staatenspezifische Schlussfolge-
rungen der Vertragsausschüsse und Sonderberichterstatter, der 
dritte Bericht fasst Informationen von NGOs und nationalen 
Menschenrechtsinstitutionen zusammen.
Die erste Periode der Überprüfung begann im Frühjahr 2008. 
Pro Runde werden 16 Staaten überprüft, 48 Staaten pro Jahr, 
so dass Ende 2011 jedes Mitglied der Vereinten Nationen 

das UPR einmal durchlaufen hatte. Die Mitglieder des MRR 
werden während ihrer laufenden Mitgliedschaft überprüft. 
Deutschland war im Februar 2009 an der Reihe und wird zum 
zweiten Mal im Januar 2013 geprüft werden.

Der Beratende Ausschuss ist das Nachfolgeorgan der frühe-
ren Unterkommission zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte. Der Ausschuss besteht aus 18 unabhängi-
gen Experten. Er steht dem Menschenrechtsrat beratend zur 
Seite, darf aber, im Gegensatz zu seinem Vorgängerorgan, aus 
eigener Initiative keine Untersuchungen anstrengen und sich 
lediglich thematisch, das heißt nicht zu Menschenrechtspro-
blematiken einzelner Länder oder Regionen äußern. Diese 
Beschränkung ist eine eindeutige Verschlechterung im Ver-
gleich zur ehemaligen Unterkommission. Aus einer Liste von 
Experten, welche die einzelnen Länder (auch in Absprache 
mit NGOs) vorgeschlagen haben, wählt der Rat in geheimer 
Abstimmung die Ausschussmitglieder. Es besteht die einmali-
ge Möglichkeit zur Wiederwahl. Das Gremium kam zu seiner 
konstituierenden Sitzung im August 2008 zusammen.

Das ehemalige 1503-Verfahren wurde im Rahmen des Re-
formprozesses in Beschwerdeverfahren umbenannt. Nach wie 
vor handelt es sich hierbei um ein nicht-öffentliches Verfahren 
zur Behandlung von individuellen Beschwerden über Men-
schenrechtsverletzungen. Die Beschwerden können entwe-
der von Einzelpersonen oder von Organisationen vorgebracht 
werden. Die Arbeitsgruppe für Mitteilungen, bestehend aus 
fünf Mitgliedern des Beratenden Ausschusses, geht den Be-
schwerden nach und prüft sowohl ihre Zulässigkeit als auch 
ihre Begründetheit (d.h. ob ein systematisches Muster schwe-
rer und sicher nachweisbarer Verletzungen von Menschen-
rechten und Grundfreiheiten erkennbar ist). Anhand der vor-

gelegten Informationen entscheidet die Arbeitsgruppe für 
Situationen, bestehend aus fünf Mitgliedern des Menschen-
rechtsrats, ob die Beschwerde weiterhin vertraulich diskutiert, 
fallengelassen oder das Verfahren dem Rat zur Prüfung über-
geben und damit öffentlich gemacht wird. In den letzten zehn 
Jahren gingen pro Jahr durchschnittlich 20.000 Beschwerden 
im Rahmen des 1503-Verfahrens ein. Nur eine sehr geringe 
Zahl davon wird auch zugelassen. Dennoch ist der Aufwand 
der Arbeitsgruppen enorm. Eine Neuerung fand dahingehend 
statt, dass seit 2006 zwischen der Weiterleitung der Beschwer-
de an den Staat und der Behandlung durch den Rat nicht 
mehr als 24 Monate verstreichen dürfen. Das ist zwar eine Er-
rungenschaft für die Beschwerdeführer, bedeutet aber zusätzli-
che Arbeitsbelastung für die Arbeitsgruppen.

Oberste Menschrechtshüterin der UN: Die Hohe Kommissarin für Men-
schenrechte, seit Juli 2008 die südafrikanische Richterin und Völker-
rechtsexpertin Navanethem Pillay, steht an der Spitze des Amtes des 
Hohen Kommissars im schweizerischen Genf. Sie kann öffentlichkeits-
wirksam auf Menschenrechtssituationen aufmerksam machen und ei-
gene Untersuchungen anstrengen. Ihre Vorgänger/innen waren Louise 
Arbour (Kanada, 2004 bis 2008), Bertrand Ramcharan, kommissarisch 
(Guyana, 2003 bis 2004),  Sérgio Vieira de Mello (Brasilien, 2002 bis 
2003), Mary Robinson (Irland, 1997 bis 2002) und José Ayalo-Lasso (Ecu-
ador, 1994 bis 1997).  Foto: UN Photo

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/complaints.htm
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Das Amt des Hohen Kommissars  
für Menschenrechte

Das Amt des Hohen Kommissars für Menschenrechte  
(OHCHR) wurde auf Empfehlung der Wiener Menschen
rechtskonferenz im Jahr 1993 durch Resolution A/
RES/48/141 der Generalversammlung mandatiert und 1994 
eingerichtet. Es löste das bis dahin bestehende Menschen-
rechtszentrum ab. Die Aufgaben des OHCHR liegen in der 
Förderung und im Schutz der Menschenrechte. Das Amt ko-
ordiniert auch die entsprechenden menschenrechtlich relevan-
ten Aufgaben innerhalb der verschiedenen Organisationen der 
Vereinten Nationen. Insbesondere führt es eigene Untersu-
chungen durch, engagiert sich in der Menschenrechtsbildung 
und dient den UN-Vertragsorganen und dem Menschen-
rechtsrat als Sekretariat. Die Berichte des OHCHR sind ein 
bedeutender Bestandteil der Tagungen des Menschenrechts-
rates. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass einige Staaten 
die Unabhängigkeit des Sekretariats beschneiden wollen. Ein 
Verhaltenskodex war dabei ebenso schon im Gespräch wie die 
direkte Angliederung – und somit Weisungsgebundenheit – 
des Hohen Kommissars an das UN-Generalsekretariat.

Sondermechanismen

Eine herausragende Bedeutung kommt im UN-Menschen-
rechtssystem der Tatsachenfeststellung zu. Sonderbericht
erstatter und Arbeitsgruppen der so genannten Sondermecha-
nismen haben die Aufgabe, die Menschenrechtslage in einem 
Land oder einem speziellem Themenfeld unparteiisch zu do-
kumentieren. Anschließend verfassen sie einen Bericht mit 
Empfehlungen, der im Menschenrechtsrat – und somit öffent-

lichkeitswirksam – diskutiert wird. Mit ihrer Arbeit leisten 
die Mandatsträger einen erheblichen Anteil an der Ausgestal-
tung und Kommentierung der normativen Menschenrechts-
standards. Im Gegensatz zu den Vertragsorganen können die 
Sondermechanismen auch solche Menschenrechte betreffen, 
zu deren Einhaltung sich eine Regierung nicht durch Verträ-
ge verpflichtet hat. So kann zum Beispiel der Sonderbericht-
erstatter für das Recht auf Nahrung auch dann Defizite in die-
sem Bereich geltend machen, wenn das untersuchte Land den 
Sozialpakt nicht unterzeichnet hat. Im August 2011 bestanden 
33 thematische Mandate und 9 Ländermandate (siehe Liste).

Im Laufe des Reformprozesses und der Gründung des Men-
schenrechtsrats fand auch eine Überprüfung der Sonder-
mechanismen statt. Die thematischen Mandate wurden alle 
verlängert. Die Ländermandate sind immer umstritten: Sie er-
lauben einerseits die Untersuchung von kritischen Menschen-
rechtssituationen in bestimmten Ländern, andererseits kann 
man eine gewisse Selektivität bei der Auswahl der Länder 
nicht von der Hand weisen. Der Überprüfung im Rahmen des 
Reformprozesses sind die Mandate für Weißrussland, Kuba 
und die Demokratische Republik Kongo zum Opfer gefallen. 
Zusätzlich wurde im ersten Jahr des Menschenrechtsrats auf 
politischen Druck einiger Länder ein Verhaltenskodex für die 
Mandatsträger eingeführt. Die Mandatsausübung wird so-
mit künftig von einem Ethikausschuss überprüft, der sich aus 
Staatenvertretern zusammensetzt. Dass statt der Mandatsträ-
ger die Staaten vielmehr selbst einen solchen Verhaltenskodex 
bräuchten, zeigt die Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte: 
Jeder Staat kann eine ständige Einladung an die Sondermecha-
nismen richten. Dies bedeutet, dass jederzeit Untersuchungen 
von Mandatsträgern thematischer Mandate zugelassen wer-
den. Momentan haben lediglich 57 Länder eine solche Einla-

Mandate der Menschenrechts-
Sonderberichterstatter 

T H E M E N M A N D AT E 

Angemessenes Wohnen | willkürliche Verhaftungen 

| Kinderhandel, Kinderprostitution und -pornogra-

phie | Menschenhandel | Gewalt gegen Frauen | Ver-

schwindenlassen | Binnenvertriebene | Meinungsfrei-

heit | Religionsfreiheit | Unabhängigkeit der Justiz | 

Menschenrechtsverteidiger | außergerichtliche Hin-

richtungen | Folter | Rassismus | Folgen der Anti-Ter-

rorismusgesetzgebungen | Minderheiten | indige-

ne Völker | Lage aus Afrika stammender Menschen 

| Bildung | höchste Standards in der Gesundheits-

versorgung | extreme Armut | internationale Solida-

rität | Recht auf Nahrung | Migration | toxische und 

andere gefährliche Abfälle | Söldner | Wirtschaftsre-

formen und Außenverschuldung | Verantwortung 

Transnationaler Konzerne | moderne Formen der 

Sklaverei | Zugang zu Trinkwasser und Sanitärversor-

gung | Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit | Dis-

kriminierung von Frauen im Recht und in der Praxis

L Ä N D E R M A N D AT E

Burundi | besetzte palästinensische Gebiete | Haiti |  Iran 

| Kambodscha | Myanmar | Nordkorea | Somalia | Sudan

http://www.ohchr.org/
http://dgvn.de/fileadmin/user_upload/DOKUMENTE/UN-Dokumente_zB_Resolutionen/un-res-48-141.pdf
http://dgvn.de/fileadmin/user_upload/DOKUMENTE/UN-Dokumente_zB_Resolutionen/un-res-48-141.pdf
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dung ausgesprochen, unter ihnen auch Deutschland. Als eine 
der größten Schwächen der Sondermechanismen wird deshalb 
die Machtlosigkeit bei unwilligen Regierungen angesehen. So 
verweigert beispielsweise Nordkorea den Mandatsträgern seit 
Jahren die Einreise. In solchen Fällen kommt der Zivilgesell-
schaft eine besonders wichtige Rolle zu, da die Sonderbericht-

erstatter in ihrer Arbeit dann auf die Informationen Dritter 
angewiesen sind.

Weitere Akteure im internationalen 
Menschenrechtsschutz

Durch ihre Unabhängigkeit von staatlichen Organen kön-
nen viele Nichtregierungsorganisationen (NGOs) auf eine 
sehr hilfreiche und glaubwürdige Weise Informationen über 
Menschenrechtsverletzungen zur Verfügung stellen. Zusätz-
lich nehmen sie aktiv am Standardsetzungsprozess innerhalb 
der Vereinten Nationen teil und leisten durch ihre hartnäckige 
Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit einen entscheidenden Bei-
trag zum Schutz der Menschenrechte.

Status und Mitwirkungsrechte von NGOs im Menschenrechts-
rat werden durch den Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) 
geregelt. Je nach Erfahrungsschatz und Etablierung können 
NGOs den so genannten ECOSOC-Status erhalten – entwe-
der beratend oder als Beobachter. Die Differenzierung ist un-
ter anderem dafür entscheidend, ob die NGO im Plenum des 
Menschenrechtsrats sprechen oder nur schriftliche Stellung-
nahmen einreichen darf.
Auch wenn die zivilgesellschaftliche Beteiligung bei den Ver-
einten Nationen grundsätzlich nicht mehr in Frage gestellt 
wird, ist das Ausmaß der Partizipation nach wie vor umstrit-
ten. Immer wieder gibt es vonseiten einiger Regierungen Ver-
suche, die Partizipationsmöglichkeiten von NGOs zu be-
schneiden.

Nationale Menschenrechtsinstitutionen sind relativ neue 
Akteure im internationalen Menschenrechtsschutz. Ihre Exis-

tenz stützt sich auf die so genannten „Pariser Prinzipien“, die 
1993 von der UN-Generalversammlung verabschiedet wurden 
(A/RES/48/134). Diese Grundsätze bestimmen die Ausgestal-
tung nationaler Menschenrechtsinstitutionen, unter anderem 
die – trotz öffentlicher Finanzierung – Unabhängigkeit von 
staatlichen Organen. Über die Anerkennung und Einhaltung 
dieser Prinzipien wacht ein internationaler Koordinationsaus-
schuss. In über 50 Ländern gibt es heute nationale Menschen-
rechtsinstitutionen, seit dem Jahr 2001 auch in Deutschland. 
Zu den Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschenrech-
te mit Sitz in Berlin gehört es, Empfehlungen zu Menschen-
rechtsfragen für Regierung, Verwaltung und Parlament zu 
formulieren, Unterstützung bei der Umsetzung internationa-
ler Konventionen zu leisten, die Ratifikation von Menschen-
rechtsverträgen zu fördern und die Menschenrechtsbildung in 
Deutschland zu unterstützen.

Internationale Strafgerichtsbarkeit. In der Völkerrechtsleh-
re war lange Zeit eine staatenorientierte Sichtweise vorherr-
schend – der Staat ist nicht nur derjenige, dem (indirekt durch 
den Bürger) eine Menschenrechtsverletzung zugefügt wird, er 
ist auch dasjenige Subjekt, welches sich völkerrechtlich wegen 
Menschenrechtsverletzungen verantworten muss. Heute geht 
man davon aus, dass der Menschenrechtsschutz auch Pflich-
ten für Individuen begründet. Die Rechte des Einzelnen wur-
den zum Beispiel durch die Individualbeschwerdeverfahren der 
Vertragsorgane und das ehemalige 1503-Verfahren gestärkt. Die 
Pflichten des Einzelnen machen ihn strafrechtlich verantwort-
lich. Bereits während des Nürnberger Kriegsverbrechertribunals 
wurden Einzelpersonen wegen Menschenrechtsverletzungen 
angeklagt. Seit Jahrzehnten ist die Einrichtung eines internatio-
nalen Gerichts zur Bestrafung individueller Täter in der Dis-
kussion. Vorreiter in dieser Hinsicht sind die so genannten 

Heiner Bielefeldt – UN-Sonderberichterstatter über  
Religions- und Weltanschauungsfreiheit

Seit August 2010 ist Prof. 
Dr. Heiner Bielefeldt, ge-
boren 1958, UN-Son-
derberichterstatter über 
Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit. Er stu-
dierte katholische Theo-
logie und Geschichte in 
Bonn und Tübingen und 
promovierte und habilitie-
re in Philosophie. Von 2003 
bis 2009 leitete er das auf 
Beschluss des Deutschen 
Bundestages eingerichtete 
Deutsche Institut für Men-
schenrechte. Seit Septem-
ber 2009 hat er den neu 
eingerichteten, interdiszip-
linären Lehrstuhl für Men-
schenrechte und Men-
schenrechtspolitik an der 
Universität Erlangen-Nürn-
berg inne. In seiner Funk-

tion als UN-Sonderberichterstatter ist er ehrenamtlich tätig. Damit soll 
die Unabhängigkeit seiner letztlich genuin politisch-diplomatischen Ar-
beit gewährleistet werden. Die daraus resultierende Bewegungsfreiheit 
kann er für seine Untersuchungen und Empfehlungen einsetzen. Dass er 
immer wieder auch aneckt, wenn er Menschenrechtsverletzungen oder 
aber mit  Menschenrechtskonventionen unvereinbares Regierungshan-
deln analysiert und kritisiert, ist ein unumgänglicher Teil seiner Aufgabe. 
Der Sonderberichterstatter nimmt außerdem Ländermissionen war, wel-
che Prof. Bielefeldt bereits nach Moldau und Paraguay führten. In dem 
südamerikanischen Land setzte er sich beispielsweise mit einem Konflikt 
zwischen mennonitischen und indigenen Bevölkerungsgruppen auseinan-
der, der sich im Spannungsfeld von wirtschaftlichen Strukturen und religi-
öser Diskriminierung bewegt.  Foto: Cornelius Wachinger

http://www.un.org/depts/german/gv/gv-bd-early/a-48-49-bd1.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/
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UN-Tribunale. Diese internationalen Strafgerichtshöfe wurden 
zur Aburteilung der Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugos-
lawien (seit 1993, Sitz in Den Haag/Niederlande), in Ruanda 
(seit 1994, Sitz in Arusha/Tanzania) und in Sierra Leone (seit 
2000, Sitz in Den Haag/Niederlande) eingerichtet. Ein wesentli-
cher Schwachpunkt der Kriegsverbrechertribunale ist, dass die 
Durchsetzung ihrer Entscheidungen und die Auslieferung der 
angeklagten Personen an den Willen der betroffenen National-
staaten gebunden sind. Die Tribunale verfügen selbst über keine 
Zwangsmittel und können somit auch keine Verhaftungen vor-
nehmen. Nach wie vor sind deshalb einige der am schwersten 
Beschuldigten der oben genannten Konflikte auf freiem Fuß.

Bis zum Jahre 1998 hat es gedauert, dass sich die Staatenge-
meinschaft auf die Schaffung eines allumfassenden und stän-

digen Internationalen Strafgerichtshofes (IStGH) einigen 
konnte. Grundlage der Einigung ist das Römische Statut, wel-
ches 2002 mit seiner 60. Unterzeichnung in Kraft trat. Ende 
2011 waren es bereits 119 Länder, die die Zuständigkeit des 
IStGH mit Sitz in Den Haag/Niederlande anerkennen. Bisher 
hat sich der Strafgerichtshof überwiegend mit afrikanischen 
Fällen beschäftigt, zum Beispiel mit Kriegsverbrechern aus 
dem Kongo, dem Sudan oder der Zentralafrikanischen Repu-
blik.

Auch einige Sonderorganisationen der Vereinten Nationen ha-
ben Mechanismen zum Schutz der Menschenrechte geschaf-
fen. So nimmt zum Beispiel die UNESCO (Organisation der 
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und 
Kommunikation) seit 1978 Beschwerden von Einzelpersonen 
oder NGOs entgegen, die sich in ihren durch die Organisation 
geschützten Rechten verletzt fühlen.

Der Dritte Ausschuss der UN-Generalversammlung ist einer 
von sechs Hauptausschüssen und beschäftigt sich mit sozialen, 
humanitären und kulturellen Fragen. Grundsätzliche Aufga-
be der Ausschüsse ist es, Resolutionen zu entwerfen, die spä-
ter vom Plenum diskutiert und verabschiedet werden. Auch 
wenn die Resolutionen der Generalversammlung nur Empfeh-
lungscharakter haben, sind die Normenentwürfe des Dritten 
Ausschusses – meist in Bezug auf menschenrechtliche Fragen 
– von großer Bedeutung, da sie die weltweite öffentliche Mei-
nung vertreten. Darüber hinaus wählt die Generalversamm-
lung auch die Mitglieder des Menschenrechtsrates.
Der Menschenrechtsrat ist nicht in der Lage, Zwangsmaß-
nahmen gegen Staaten zu ergreifen. Diese Möglichkeit ist in-
nerhalb der Vereinten Nationen ausschließlich dem UN-Si-
cherheitsrat vorbehalten. Mit der Zunahme innerstaatlicher 

Konflikte nimmt auch die Rolle des Sicherheitsrates im in-
ternationalen Menschenrechtsschutz eine neue Dimension 
an: Die vom Sicherheitsrat beschlossenen friedenserhalten-
den und friedenserzwingenden Maßnahmen sind primär im 
Schutz der Menschenrechte der lokalen Bevölkerung begrün-
det. Oft sind diese Maßnahmen umstritten. Ein Hauptkritik-
punkt ist neben der Selektivität der Beschlüsse des Sicherheits-
rates und der politisch motivierten Entscheidungen vor allem 
die Frage nach der rechtlichen Legitimität solcher Maßnah-
men. Dies gilt insbesondere für die humanitäre Intervention 
– dem (notfalls militärischen) Eingriff in das Hoheitsgebiet 
eines Staates mit dem Ziel, die lokale Bevölkerung vor gravie-
renden Menschenrechtsverletzungen zu schützen.
Seit einigen Jahren spielt in der Diskussion um die Legitimität 
humanitärer Interventionen das Konzept der Schutzverantwor-
tung (Responsibility to Protect) eine große Rolle. Danach hat die 
internationale Gemeinschaft die Verantwortung, dem Staat, der 
seine Verpflichtungen zum Schutz der Bevölkerung auf seinem 
Territorium nicht mehr wahrnehmen kann oder will, zu hel-
fen, und zwar unabhängig davon, ob es sich um Bürger, Mig-
ranten (legale oder illegale) oder Flüchtlinge handelt. Nach der 
umstrittenen Rolle der Vereinten Nationen in Somalia und Ru-
anda und dem nicht vom Sicherheitsrat autorisierten NATO-
Krieg gegen Serbien steht die Frage im Mittelpunkt, wie sich 
die Staatengemeinschaft verhalten soll, wenn ein Land unwillig 
oder unfähig ist, seine Bevölkerung vor massiven Menschen-
rechtsverletzungen und Völkermord zu schützen. Das Kon-
zept der Schutzverantwortung wurde im Ergebnisdokument des 
Weltgipfels 2005 bekräftigt und könnte zukünftig die rechtli-
che Grundlage für eine solche Mission bilden. Um sich weiter 
mit dieser Frage zu befassen, wurde im Dezember 2007 Edward 
Luck von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon zum Sonderbera-
ter für die Schutzverantwortung ernannt.

Mohamed Eissa, Leiter der Polizei der Vereinten Nationen für Entwaff-
nung, Demobilisierung und Reintegration in Abidjan, an einem Mas-
sengrab bei Sikasso de Yopougon-Koweit in der Elfenbeinküste im 
Mai 2011. Der UN-Menschenrechtsrat hatte eine unabhängige Inter-
nationale Untersuchungskommission entsandt, um die Menschen-
rechtsverletzungen in dem Land seit den Präsidentschaftswahlen im 
Oktober 2010 zu untersuchen. Foto: UN Photo/Basile Zoma

http://www.icty.org/
http://www.icty.org/
http://www.unictr.org/
http://www.sc-sl.org/
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC?lan=en-GB
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/340540/publicationFile/3556/RoemischesStatut.pdf
http://www.unesco.org/new/en/unesco/
http://www.un.org/en/ga/third/index.shtml
http://www.un.org/Docs/sc/
http://www.un.org/Docs/sc/
http://www.un.org/sg/
http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/edwardluck.shtml
http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/edwardluck.shtml
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Ausblick

Innerhalb der UN ist das Thema Menschenrechtsschutz 
längst nicht nur auf die Arbeit des Amtes des Hohen 
Kommissars und des Menschenrechtsrats beschränkt. 
1997 hatte Kofi Annan den Schutz der Menschenrech-
te als Querschnittsthema für alle UN-Organe propa-
giert. Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit 
wird seit einigen Jahren ein menschenrechtsbasierter 
Ansatz verfolgt. Damit wird anerkannt, dass nachhalti-
ge Armutsbekämpfung mit der Umsetzung von Men-
schenrechten eng verknüpft ist. Mit der fortschreiten-
den Globalisierung treten zudem neue Akteure – zum 
Beispiel Unternehmen – auf den Plan, die sich zum 
Schutz der Menschenrechte verpflichtet fühlen sollten. 
Menschenunwürdige Löhne, lebensgefährdende Ar-
beitsbedingungen, Kinderarbeit – bei wem liegt hier die 
menschenrechtliche Verantwortung? Die internationa-
le Staatengemeinschaft hat dieses Problem erkannt und 
steht nun der Aufgabe gegenüber, neue Standards zu ent-
wickeln, die auch Unternehmen in die Pflicht nehmen. 
Im Jahr 2003 hat die UN-Unterkommission ihre weit 
reichenden Normen für die Verantwortlichkeiten transnatio-
naler Unternehmen und anderer Wirtschaftsunternehmen im 
Hinblick auf die Menschenrechte vorgelegt und die Diskussi-
on vorangetrieben. Zur konkreteren Bestimmung der Verant-
wortung transnationaler Unternehmen haben die Regierungen 
im Jahr 2005 außerdem einen UN-Sonderbeauftragten für die 
Verantwortung transnationaler Unternehmen ernannt. Dieser 
Sonderbeauftragte, John Ruggie, legte in den folgenden Jahren 
einen Referenzrahmen sowie Leitprinzipien vor, die aber nicht 
verbindlich sind. Sein Mandat wurde nicht verlängert, sondern 
im Spetmber 2011 durch eine Arbeitsgruppe ersetzt.

Mittlerweile existiert im internationalen Menschen-
rechtsschutz ein enges Geflecht vertraglicher Regeln. So 
haben die Vereinten Nationen allein in den letzten 15 
Jahren drei Menschenrechtsverträge verabschiedet. Al-
lerdings lässt deren Umsetzung in vielen Ländern auf 
sich warten. Hier zeigt sich ein großes Problem: Eine ef-
fektive Überwachung der Rechte ist nur schwer mög-
lich. Die Vertragsorgane leisten zwar immense Arbeit, 
sind aber an den Willen der Staaten gebunden. Ein un-
mittelbarer Rechtsschutz durch internationale Organe 
würde mit einer Einschränkung der nationalen Souverä-
nität einhergehen. Ein Weltgerichtshof für Menschen-
rechte, der bereits diskutiert wird, könnte diese Lücke 
jedoch füllen.

Trotz aller Rückschläge, die der weltweite Menschen-
rechtsschutz vor allem im Kampf gegen den Terroris-
mus zu verzeichnen hatte, gab es in den letzten Jahren 
auch beachtliche Fortschritte. Besonders mit dem In-
ternationalen Strafgerichtshof und den UN-Tribunalen 
für das ehemalige Jugoslawien und für Ruanda wur-
den nicht nur die Pflichten des Individuums zum Men-

schenrechtsschutz bekräftigt. Die Strafverfolgung wurde auch 
aus dem staatlichen Souveränitätsbereich heraus auf eine in-
ternationale Bühne gehoben, unter anderem durch die Straf-
befehle des IStGH-Chefanklägers Moreno-Ocampo gegen den 
sudanesischen Präsidenten sowie den mittlerweile verstorbe-
nen libyschen Staatspräsidenten Muammar al-Gaddafi und 
dessen Sohn und Schwager. Ob es in diesen Fällen zum Pro-
zess kommen wird, ist fraglich. Doch schon die öffentliche 
Thematisierung trägt dazu bei, dass Staaten und Personen bei 
groben Verstößen gegen die Menschenrechte sich der Gefahr 
aussetzen, Glaubwürdigkeit und Prestige zu verlieren.

 
 
 
Die Initiative „Ein Logo für die Menschenrechte“ hat sich das Ziel ge-
setzt, ein Symbol für die Menschenrechte zu etablieren, das weltweite 
Anerkennung findet. Das Logo wurde im Rahmen eines Onlinewett-
bewerbs mit über 15 000 Einsendungen aus mehr als 190 Ländern in 
einer Onlineabstimmung ausgewählt. Unter den Partnern der Kampa-
gne befindet sich auch das Deutsche Institut für Menschenrechte.

http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/PUBLIKATIONEN/Blaue_Reihe/BL_88.pdf
http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/PUBLIKATIONEN/Blaue_Reihe/BL_88.pdf
http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/PUBLIKATIONEN/Blaue_Reihe/BL_88.pdf
http://www.ohchr.org/en/Issues/TransnationalCorporations/Pages/SRSGTransCorpIndex.aspx
http://www.ohchr.org/en/Issues/TransnationalCorporations/Pages/SRSGTransCorpIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/PUBLIKATIONEN/Zeitschrift_VN/VN_2008/Nowak_Ein_Weltgerichtshof_fuer_Menschenrechte_VN_5-08.pdf
http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/PUBLIKATIONEN/Zeitschrift_VN/VN_2008/Nowak_Ein_Weltgerichtshof_fuer_Menschenrechte_VN_5-08.pdf
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Weitere Informationen und Internetadressen

Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN), Zimmerstraße 26/27, 10969 Berlin 
www.dgvn.de
Deutsches Institut für Menschenrechte, Zimmerstraße 26/27, 10969 Berlin 
www.institut-fuer-menschenrechte.de
Forum Menschenrechte e.V., Netzwerk deutscher Menschenrechtsorganisationen,  
Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin  
www.forum-menschenrechte.de

UN Basis-Informationen 43: Der Internationale Strafgerichtshof, DGVN 2011, online hier
Regelmäßige Berichterstattung über alle UN-Menschenrechtsgremien in der von der DGVN heraus-
gegebenen Zeitschrift Vereinte Nationen, insbesondere die Hefte 5/2008 und 5/2011 zum Thema UN 
und Menschenrechte

Reihe DGVN-Texte, Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, insbesondere die Ausgaben: 
Nr. 54, How to File Complaints on Human Rights Violations; Nr. 52, Zur Wirkungsgeschichte der 
AEMR in Verfassungsrecht und Politik; Nr. 48, Menschenrechtsverletzungen. Was kann ich dagegen 
tun?; Nr. 42, Menschenrechtsverletzungen in der Praxis 

Britta Utz (Hrsg.): Handbuch der Menschenrechtsarbeit Edition, 2010/2011, Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Auch online verfügbar: http://www.fes.de/handbuchmenschenrechte/

Homepage des Amt des Hohen Kommissars für Menschenrechte:  
www.ohchr.org

Publikationen der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen können über den UNO-Verlag 
bezogen werden. August-Bebel-Allee 6, 53175 Bonn, bestellung@uno-verlag.de  |  www.uno-verlag.de
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Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen
Die Zahlen geben den Ratifikationsstand im Oktober 2011 wieder. Aktualisierungen finden sich auf der Webseite des UN-Hochkom-
missariats für Menschenrechte unter http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/

Abkommen Von der  
UN-General-

versamm-
lung ange-
nommen

In Kraft  
getreten

Von 
Deutsch- 

land  
ratifiziert

Zahl der 
Vertrags-
staaten

Über- 
prüfungs- 

organ

Individual-
beschwerde 

möglich
(Vertrags- 
staaten)

Internationaler Pakt über 
bürgerliche und politische 

Rechte (Zivilpakt)

1966 1976 1973 167 Menschenrechts-
ausschuss

Gemäß erstem  
Fakultativ- 

protokoll (111)

Zweites Zusatzprotokoll 
zum Zivilpakt zur Abschaf-

fung der Todesstrafe

1989 1991 1992 73      / /

Internationaler Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte

1966 1976 1973 160 Ausschuss über 
wirtschaftliche, 
soziale und kultu-
relle Rechte

Ja

Internationales Überein-
kommen zur Beseitigung 

jeder Form von Rassendis-
kriminierung

1965 1969 1969 174 Ausschuss für die 
Beseitigung der 
Rassendiskriminie-
rung

Gemäß Art 14 
(51)

Übereinkommen zur Be-
seitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau

1979 1981 1985 187 Ausschuss für die 
Beseitigung der 
Diskriminierung 
der Frau

Gemäß erstem  
Fakultativ- 

protokoll (96)

Übereinkommen gegen 
Folter und andere grausa-
me, unmenschliche oder 

erniedrigende Behandlung 
oder Strafe

1984 1987 1990 149 Ausschuss gegen 
die Folter

Gemäß Art 22 
(60)

Fakultativprotokoll
Gefängnisbesuche

2002 2006 2008 61 Unterausschuss 
für Prävention

/

Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes

1989 1990 1992 193 Ausschuss für die 
Rechte des Kindes

Nein

Fakultativprotokoll betref-
fend die Beteiligung von 
Kindern an bewaffneten 

Konflikten

2000 2002 2004 143 s.o. /

Fakultativprotokoll betref-
fend den Kinderhandel, 

die Kinderprostitution und 
Kinderpornographie

2000 2002 2004 143 s.o. /

Internationales Überein-
kommen zum Schutz der 

Rechte aller Wanderarbeit-
nehmer und ihrer Familien

1990 2003 / 45 Wanderarbeit-
nehmerausschuss

Gemäß Art.  
77 (0)

Konvention zum Schutz der 
Rechte von Menschen mit 

Behinderung

2006 2008 2009 105 Ausschuss für die 
Rechte behinder-
ter Menschen

Gemäß Fakultativ-
protokoll (27)

Konvention gegen das 
Verschwindenlassen von 

Personen

2006 2010 2009 30 Ausschuss über 
das Verschwin-
denlassen von 
Personen

Gemäß  
Art. 31 (3)



Berichterstatter, Experten, Beauftragte und Arbeits-
gruppen des Menschenrechtsrats
(Stand: September 2011)

Thematische Mandate seit derzeit

Unabhängige Expertin für die Fragen der Menschenrechte und der extremen Armut 1998 Maria Magdalena Sepúlveda Carmo-
na, Chile

Unabhängiger Experte für die Auswirkungen der Auslandsverschuldung 
und damit zusammenhängender internationaler finanzieller Verpflichtungen 

der   Staaten auf den vollen Genuss aller Menschenrechte, insbesondere 
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte

 2000 Cephas Lumina, Sambia

Sonderberichterstatter über das Recht auf Bildung 1998 Kishore Singh, Indien

Sonderberichterstatter für die Menschenrechte Binnenvertriebener 2004 Chaloka Beyani, Sambia

Sonderberichterstatter über Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe

1985 Juan Mendez, Argentinien

Sonderberichterstatterin über Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen und deren Folgen 1994 Rashida Manjoo, Südafrika

Sonderberichterstatter über die nachteiligen Auswirkungen der 
illegalen Verbringung und Ablagerung toxischer und gefährlicher 

Stoffe und Abfälle auf den Genuss der Menschenrechte

1995 Calin Georgescu, Rumänien

Sonderberichterstatter über das Recht eines jeden auf das für ihn 
erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit

2002 Anand Grover, Indien

Sonderberichterstatter über außergerichtliche, 
summarische oder willkürliche Hinrichtungen

1982 Christof Heyns, Südafrika

Sonderberichterstatter über die Situation der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten der Angehörigen indigener Bevölkerungsgruppen

2001 James Anaya, Vereinigte Staaten

Sonderberichterstatterin über den Verkauf von Kindern, die 
Kinderprostitution und die Kinderpornografie

1990 Najat M’jid Maala, Marokko

Unabhängiger Experte auf dem Gebiet der kulturellen Rechte 2009 Farida Shaheed, Pakistan

Sonderberichterstatter über die Förderung und den Schutz der 
Meinungsfreiheit und des Rechts der freien Meinungsäußerung

1993 Frank William La Rue Lewy, Guate-
mala

Sonderberichterstatterin über den Menschenhandel, 
insbesondere den Frauen- und Kinderhandel

2004 Joy Ngozi Ezeilo, Nigeria

Sonderberichterstatterin über die Lage von Menschenrechtsverteidigern 2000 Margaret Sekaggya, Uganda

Sonderberichterstatter über die Menschenrechte von Migranten 1999 Francois Crepeau, Kanada

Unabhängige Expertin für Minderheitenfragen 2005 Rita Izsák, Ungarn

Sonderberichterstatter über zeitgenössische Formen des 
Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit 

und damit zusammenhängender Intoleranz

1993 Githu Muigai, Kenia

Sonderberichterstatter über Religions- und Weltanschauungsfreiheit 1986 Heiner Bielefeldt, Deutschland

Sonderberichterstatterin über die modernen Formen der 
Sklaverei, einschließlich ihrer Ursachen und Folgen

2007 Gulnara Shahinian, Armenien

Unabhängige Expertin für Menschenrechte und internationale Solidarität 2005 Virginia Dandan, Philippinen

Sonderberichterstatter über die Förderung und den Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus

2005 Ben Emmerson, Großbritannien

Sonderbeauftragter des Generalsekretärs für die Frage der Menschenrechte 
und transnationaler Unternehmen sowie anderer Wirtschaftsunternehmen

2005 John Ruggie, Vereinigte Staaten

Sonderberichterstatterin über die Unabhängigkeit von Richtern und Anwälten 1994 Gabriela Carina Knaul de
Albuquerque a Silva , Brasilien

Sonderberichterstatter für Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit 2010 Maini Kiai, Kenia

Sonderberichterstatterin über angemessenes Wohnen als eine 
Komponente des Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard, 

und über das Recht auf Nichtdiskriminierung in dieser Hinsicht

2000 Raquel Rolnik, Brasilien



Ländermandate seit derzeit

Unabhängiger Experte für die Menschenrechtssituation in Burundi 2004 Fatsah Ouguergouz, Algerien

Unabhängiger Experte für die Menschenrechtssituation in Haiti 1995 Michel Forst, Frankreich

Sonderberichterstatter über die Menschenrechtssituation in Iran 2011 Ahmed Shaheed, Malediven

Sonderbeauftragter des Generalsekretärs für Menschenrechte in Kambodscha 1993 Surya Prasad Subedi, Nepal

Sonderberichterstatter über die Menschenrechtssituation 
in der Demokratischen Volksrepublik Korea

2004 Marzuki Darusman, Indonesien

Sonderberichterstatter über die Menschenrechtssituation in Myanmar 1992 Tomas Ojea Quintana, Argentinien

Sonderberichterstatter über die Menschenrechtssituation in 
den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten

1993 Richard Falk, Vereinigte Staaten

Unabhängiger Experte für die Menschenrechtssituation in Somalia 1993 Shamsul Bari, Bangladesch

Unabhängiger Experte für die Menschenrechtssituation in Sudan 2009 Mohamed Chande Othman,
Tansania

Arbeitsgruppen seit derzeit

Arbeitsgruppe von Sachverständigen für Menschen afrikanischer Abstammung 2002 Monorama Biswas, Bangladesch,
Mirelle Fanon-Mendes France,
Frankreich
Mirjana Najcevska (Vorsitzende),
Mazedonien,
Maya Sahli, Algerien,
Verene Sheperd, Jamaika

Arbeitsgruppe für die Frage der Diskriminierung von Frauen im Recht und in der Praxis 2010 Emna Aouij, Tunesien
Mercedes Barguet, Mexiko
Kamala Chandrakirana (Vorsitzende),
Indonesien
Frances Raday, Israel/Großbritannien
Eleonora Zielsinska, Polen

Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen 1991 Mads Andenas, Norwegen,
Shaheen Sardar Ali, Pakistan,
Roberto Garretón, Chile, Malick El
Hadji Sow (Vorsitzender), Senegal,
Vladimir Tochilovsky, Ukraine

Arbeitsgruppe über den Einsatz von Söldnern als Mittel zur 
Verletzung der Menschenrechte und zur Verhinderung der 

Ausübung des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung

2005 Patricia Arias, Chile,
Anton Katz, Südafrika,
Elzbieta Karska, Polen,
José Louis Gómez del Prado, Spanien,
Faiza Patel (Vorsitzende), Pakistan

Quelle: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Special Procedures 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/themes.htm
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